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Be iblett zur Parlaments korre§.pondenz ·29 .. JämlOr 1959 

A n fra g 0 b e a n t TI 0 r tun g 

In B eantvJo rtung einer l~nfr aga der Ab go ordne t en S t end e b ach 

und Genossen, betreffend Vorgänge in der "GoI:1oiImützigon '.70hn- und Siedlungs­

genossonschaft Neue Heimat" in Linz~ teilt J3rtndosministor für Handel und 

YTi.:::deraufbau Dr. B 0 c k folgendes mit ~ 

Die Gemeinnützige 17ohnungsgenossenschaft Nouo Heimat in Linz unterliegt 

den Bestimmungen dos ~ohnungsgemeinnützigkeitsgesetzos vom 29. Feber 1940, 

RGBl. I, S.438. lülfsichtsbohörde über r:ohnungsunternehmen, die als gemein­

nützig ~nerkannt sind~s~ie Landesregierung. Gemeinnützigo Uohnungsunter­

nehmungen müssen einem PTÜfungsverband von T7ohnungsuntornobmungen angehören. 

Nach § 26 cles ':7ohnungsgemeinnützigkei tsgesetzes hat sich jedes als gemein­

nützig a~orkannte 70hnungsunternehmen rogolmässigon Prüfungen des Prüfungs­

verbandes zu unterwerfen. Dor PTÜfungsverbancl kann mit Zustimmung' odor auf 

Verlangen der Anorkennungsbohörde, das ist die Landesrogiorung, ausserordent­

liehe Prüfungen durchführen. ~eiters ist die Anerkonnungsbehörde jederzeit 

berechtigt, alle Unterlagen und .L.uskünfte einzuholen, die sie als erforderlich 

erachtot, und Einblick-in alle Goschäftsvorgänge und don Betrieb des Unter­

nehmens zu nehmen, nötigenfalls auch von sich aus eine ausserordentliche Prüfung 

durch eine von ihr zu b estimmondo Stolle vornerliTIon zu lassen. Dem Bundes-
" 

minister für Handel und f."ioderaüfbau ist daher mangels einer Zuständigkeit 

in bozug auf ,dia Prüfung und Im:fsicht von gemeinnützigen Y!ohnungsuntornehmun­

gon eino Einflussnahme auf die Gobarung dieser Unternohrcrungen entzogen. 

Fondshilfo aus den Mitteln desY,"ohnhaus-'.-;iodoraufbaufonds wurde von der 

Neuen Heimat seit dIJei Jahren nicht in '.iJ.nspruch genommeno Auch vor1J;or wurde 

eine solcho Fondshilfe nur in geringem L.usmas·se zugeteilt, und es hab en sich 

boi Abrechnung der Bauvorhaben keinerlei Unzukömmlichkeiten ergeben. Zu einem' 

Ersuchen an den Rechnungshof um Überprüfung c18r gogen die Neue Heimat er­

hobonon .l'.l.n~chuldigungen ist dor Bundesminister für Handel und 17iederaufbau 

gleichfalls nicht zuständig, da sich ein solchos Ersuchen als ein Akt der 

Vollziohung darstellt und dom B'j:lndosminister für Handol und 17iederaufbau hin­

sichtlich der gemeinnützigen \.!ohnungsunternobmen eine Vollziohung nicht 

zukommt. 
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